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InStar – Integrale Straffälligenarbeit

Durchgehende Interventionsgestaltung des 
Justizvollzuges mit den Sozialen Diensten der 

Justiz in Mecklenburg-Vorpommern

Rudolf Grosser
- Frankfurt am Main 26.06.2008 -

InStar – Integrale Straffälligenarbeit 

Gliederung

Ausgangslage

Kooperation Justizvollzug-Soziale Dienste der Justiz
- Zielsetzungen
- Konzeption Regelbetrieb
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Justizvollzugsanstalten - Soziale Dienste der Justiz
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Justizvollzugsanstalten Dienststellen Soziale Dienste

Ausgangslage

Justizvollzug 
- zuständig für ca. 1600 Gefangene
- standardisiertes Aufnahmeverfahren Vollzugsplanung
- kein spezialisierter Sozialdienst

Soziale Dienste der Justiz
- zuständig für ca. 5000 Klienten der Bewährungshilfe und

Führungsaufsicht
- standardisierte Bewährungshilfeplanung
- eigenständiger Dienst

- Zuordnung zu einer Abteilung im Justizministerium 
- Räumliche Zuständigkeiten von Justizvollzug und 

Sozialen Diensten der Justiz nicht aufeinander abgestimmt

Rudolf Grosser
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Soziale Dienste der Justiz M-V 
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Soziale Dienste der Justiz - Geschäftsführer

Justizministerium - Abt. Justizvollzug, Soziale Dienste und Gnadenwesen

Ausgangslage

Aufgaben der Sozialen Dienste

Gerichtshilfe Bewährungshilfe Führungsaufsicht

Kooperation mit 
dem Justizvollzug

Zuwendungsvergabe
Freie Straffälligenhilfe
Vermeidung von EFS

Soziale Dienste 
der Justiz

Ausgangslage
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Vollzug

Bewährungs-

hilfe

(Führungs-

aufsicht)

Gerichts-

hilfe

Dienste des strafrechtlichen Sanktionssystems

• Zuständigkeit für einen Verfahrensabschnitt
• Keine rechtlichen Vorgaben zur Zusammenarbeit

(Ausnahme: § 154 StVollzG)
• Unvermitteltes Nebeneinander der Institutionen und 

Handlungsvollzüge

Ausgangslage

Rudolf Grosser
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Handlungsorientierung: bisher

Vollzug

Gerichts-

hilfe

Bewährungs-

hilfe

(Führungs-

aufsicht)

!
Strafverfahrens- und
Vollstreckungsrecht

!

• Handlungsvollzüge nur für einen
Verfahrensabschnitt

• Unabgestimmte Interventionsge-
staltung

• Organisierter Betreuungsabbruch 
beim Wechsel der Zuständigkeit

• Individuelle Lösungen

Ausgangslage

Rudolf Grosser
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FazitAusgangslage

Soziale Dienste in der Justiz arbeiten 
• unkoordiniert, mit unterschiedlichen Problemverständnis,

hilfestrategischen Absichten und Kompetenzen nebeneinander her
• punktuell bzw. in Zuordnung zu primär justiziell gesteuerten 

Verfahrensabläufen
• ineffektiv und ohne Konzept gegen „Drehtüreffekte“
Geiger/Steinert 1993, 94 – zit. N. Klug 2008

Befunde aus der Wissenschaft

Jede Einrichtung fängt unter den verbreitet gegebenen Umständen
sozusagen wieder bei Null an und erfindet das Rad neu. Das be-
deutet mindestens Zeitverlust für gezielte Reintegration und Reso-
zialisierungstätigkeit
Kerner 2003, 31 – zit. N. Klug 2008
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Fazit

Organisatorische Aufsplitterung des strafrechtlichen Sanktionssystems  

Ambulante Seite:
Gerichtshilfe, Bewährungshilfe,

Führungsaufsicht

Stationäre Seite:
Justizvollzug

weder rechtliche noch organisatorische Ausgestaltung mit dem Ergebnis
einer mangelnden Vernetzung

Ausgangslage

Rudolf Grosser
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Soziale Dienste

Bearbeitung von Aufträgen

in der Gerichtshilfe

Justizvollzug

• Sicherung und Versorgung 

der Gefangenen

• Bildung, berufliche Bildung

und Beschäftigung

• Gesundheitsfürsorge

Vorzeitige Entlassung

• Entlassungs-

vorbereitung

• Betreuung und Aufsicht von 

Probanden der Bewährungshilfe

• Betreuung und Aufsicht von 

Probanden der 

Führungsaufsicht

• Vollzugsplanung 

• Behandlungs-

maßnahmen

Bewährungswiderruf

Kooperation Vollzug –
Soziale Dienste Übersicht

Rudolf Grosser
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Vollzug Bewährungs-
&

Gerichtshilfe

Klientel:

Straffälligkeit

persönliche, 

wirtschaftliche 

und soziale 

Lebenslage

Handlungsorientierung:  Ganzheitliche Hilfe
Abgestimmte Interventionen
Kontinuität in der Betreuung

Kooperation Vollzug
– Soziale Dienste Zielsetzungen

Rudolf Grosser
- Frankfurt am Main 26.06.2008 -
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Zielsetzungen

Systematische Zusammenarbeit an den Schnittstellen 
zwischen dem Strafvollzug und den Sozialen Diensten 
der Justiz in M-V mit den Schwerpunkten:

- verbindlicher Informationsaustausch während der
Aufnahme- und Entlassungsphase im Vollzug 

- gemeinsame Aufgabenwahrnehmung an den 
Schnittstellen

Das unvermittelte Nebeneinander wird zugunsten einer
verbindlichen Kooperation verändert

Kooperation Vollzug –
Soziale Dienste

Rudolf Grosser
- Frankfurt am Main 26.06.2008 -

Vollzug Bewährungs-
hilfe

� Vernetzung während der Behandlungs-
untersuchung während der Auf-
nahmephase im Vollzug

�Durchgängige Interventionsge-
staltung bei der beruflichen
Integration

�Vernetzung während der
Entlassungsphase im Vollzug

Übersicht - Kooperationsmöglichkeiten

Kooperation Vollzug –
Soziale Dienste

Rudolf Grosser
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Vernetzung während der Behandlungsuntersuchung
im Vollzug

Voraussetzungen:

�Bewährungswiderruf ist erfolgt und Strafvollstreckung ist
angetreten

Verfahren:
�Bewährungshilfe wird informiert
�Bewährungshelfer unterrichtet Vollzug über Daten zur

Lebenslage und Verlauf der Bewährung
�Daten fließen in die Vollzugsplanung ein

Problem: Datenschutz

Kooperation Vollzug –
Soziale Dienste

Rudolf Grosser
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Durchgängige Interventionsgestaltung bei der
beruflichen Integration mit externen Bildungsträgern

• Zielgruppe:
Gefangene und Probanden der Bewährungshilfe

• Verfahren: 
- Bestandsaufnahme und Diagnose zum Stand der beruf-

lichen Integration und Vereinbarung berufliche Maß-
nahmen in Abstimmung mit dem Vollzug

- Umsetzung der Maßnahmen im Vollzug
- Gegebenenfalls Fortsetzung der Maßnahmen nach der 

Entlassung in Abstimmung mit der Bewährungshilfe

Kooperation Vollzug –
Soziale Dienste

Rudolf Grosser
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Vernetzung während der Entlassungsphase im Vollzug

• Voraussetzungen:
Entlassungsphase zur vorzeitigen Entlassung oder
Vollverbüßung ist eingetreten

•Verfahren:
- Bewährungshilfe wird informiert
- Bewährungshilfe wird in die Erarbeitung des Entlassungsplanes

einbezogen
- Bewährungshilfe wird bei der Umsetzung des Entlassungsplanes

beteiligt
- Übergabe an Bewährungshilfe nach Beschlussfassung und

Entlassung

Kooperation Vollzug –
Soziale Dienste

Rudolf Grosser
- Frankfurt am Main 26.06.2008 -

Verfahrensablauf der Zusammenarbeit 
zwischen den Sozialen Diensten der Justiz und
dem in Justizvollzug Mecklenburg-Vorpommern

Kooperation Vollzug –
Soziale Dienste

InStar- Integrale Straffälligenarbeit
Stand: Oktober 2007

Rudolf Grosser
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Phase des 
Vollzuges

Ablaufschritte DokumenteZuständigkeit

A
U
F
N
A
H
M
E

1.

W
O
C
H
E

Aufnahmegespräch in der JVA
Abklärung durch Vollzug, ob der Gefangene vor seiner Inhaftierung 
einem Bewährungshelfer beigeordnet war (Untersuchungs- und Strafhaft)

Aufnahme-
gespräch U

Aufnahme-
gespräch S

Vollzug
Aufnahme-
abteilung

Einholung der Einwilligung des Gefangenen zur Einbe ziehung des 
Bewährungshelfers in das Aufnahmeverfahren sowie 
die Schweigepflichtsentbindung durch den Vollzug

dann Mitteilung durch den Vollzug an die SDJ hinsic htlich der 
Einwilligung des Gefangenen und Aufforderung zur St ellungnahme 

Mitteilung
über

Inhaftierung

Vollzug
Aufnahme-
abteilung

2.

W
O
C
H
E

Klärung der Zuständigkeit innerhalb der SDJ und Inf ormation darüber
unverzüglich an den Vollzug
ehemals zuständiger Bewährungshelfer wird unverzüglich ermittelt

Zuständigkeits-
erklärung

SDJ
Serviceeinheit

A
U
F
N
A
H
M
E

m
a
x.
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W
o
c
h
e
n

V
O
L
L
Z
U
G
S
V
E
R
L
A
U
F

3.
u.
4.

W
O
C
H
E

Fertigung der Stellungnahme durch den Bewährungshel fer (nur bei 
Strafhaft) und Übersendung an den Vollzug
Bericht über Verlauf der Bewährung/Führungsaufsicht und Sachstände 
zu den Lebenslagen des Gefangenen 

Stellung-
nahme

SDJ
Bewährungs-

hilfe

Einbeziehung der Erkenntnisse aus der Stellungnahme  in die 
Behandlungsuntersuchung
Bewährungshelferhelfer wird die Teilnahme an der VPK ermöglicht, 
indem der Termin durch den Vollzug mitgeteilt wird

BU I  / BU II   
Vollzug

Aufnahme-
abteilung

Vollzugsplankonferenz ���� Vollzugsplan
mit Festlegung des voraussichtlichen Entlassungszeitpunktes sowie 
des Zeitpunktes der Entlassungsvorbereitungskonferenz

Vollzugsplan
Vollzug

Aufnahme-
abteilung

diverse Vollzugsplanfortschreibungen, in denen von Anfang an 
fortlaufend:
- die Überprüfung des voraussichtlichen Entlassungszeitpunktes;
- die Ermittlung der Bedarfe zur Entlassungsvorbereitung;
- die Klärung von Lockerungsfragen im Zusammenhang mit der Entlassungs-

vorbereitung;
- die Beschaffung der notwendigen Ausweisdokumente
erfolgt

standardisierte
Vollzugsplan-
fortschreibung

(in Arbeit)

Vollzug

E
N
T
L
A
S
S
U
N
G
S
V
O
R
B
E
R
E
I
T
U
N
G

Zu folgenden Zeitpunkten ist spätestens eine Vollzugsplankonferenz mit 
dem Schwerpunkt der Entlassungsvorbereitung durchzuführen:

bei Haftzeiten bis zu 1 Jahr = zum Zeitpunkt der Vollzugsplanerstellung
bei Haftzeiten von 1 - 5 Jahren = 6 Monate vor voraussichtlicher Entlassung
bei Haftzeiten über 5 Jahre = 12 Monate vor voraussichtlicher Entlassung

�individueller Entlassungsplan wird festgeschrieben 

Bewährungshelfer wird unverzüglich der Entlassungsp lan zugesandt

Entlassungs-
plan

Übersendung
Entlassungs-

plan

Vollzug

Umsetzung des Entlassungsplanes in Zusammenarbeit m it den SDJ
- Absprache und Aufgabenverteilung = Abstimmungsprozess 

(auch idealerweise Zeitpunkt für erstes “Dreiergespräch“)
- Nachsteuerung bei der Umsetzung
- Kontaktaufnahme Gefangener, Bewährungshelfer, Vollzugsabteilungsleiter

(„Dreiergespräch“ - innerhalb des Vollzuges oder im Rahmen von 
Vollzugslockerungen) ist bis zur Entlassung sicherzustellen

Rückäußerung
zum

Entlasssungs-
plan

Vollzug 
VAL, Spezialist

Unterstützung
Bewährungs-
helfer, Koop´s

(evtl.) letzte Vollzugsplanfortschreibung
Überprüfung der Entlassungsplanung
Nachsteuerung bei der Umsetzung

standardisierte
Vollzugsplan-
fortschreibung

(in Arbeit)

Vollzug

Fertigung der Stellungnahme gem. §§ 57, 68 f StGB bz w. 88 JGG
(nach vorheriger Abstimmung von zu empfehlenden Auflagen/Weisungen 
zwischen Vollzug und SDJ)
Übersendung der Stellungnahme an Bewährungshelfer

standardisierte 
Stellungnahme

(in Arbeit)

Vollzug

E
N
T
L
A
S
S
U
N
G
S
V
O
R
B
E
R
E
I
T
U
N
G

Beschlussfassung durch Strafvollstreckungskammer BeschlussStVK

bei Vorliegen des Beschlusses mit Anordnung 
a) Unterstellung eines Bewährungshelfershelfers ode r
b) mit Anordnung der Führungsaufsicht
Übergabe aller notwendigen Dokumente und Informatio nen an den 
Bewährungshelfer
- Beschluss unverzüglich an die SDJ übersenden
- Mitteilung des konkreten Entlassungstermins an die SDJ
- Sachstandsmitteilung zur konkreten Entlassungssituation
- Vereinbarung des ersten Kontaktes mit dem Bewährungshelfer nach 

der Entlassung

Kopie des
Entlassungs-

planes
Vollzug

Übernahme der Betreuung durch den Bewährungshelfer mit der 
Entlassung
- Aufnahme der Betreuungsarbeit
- Zusendung einer Kopie des Entlassungsscheines an die SDJ

Entlassungs-
schein

Vollzug
VGS

Evaluation der Entlassungssituation
Bilanzierungs-

bogen
Statistik

SDJ und
Vollzug

Regelmäßiger kollegialer Erfahrungsaustausch zwisch en den SDJ 
und Vollzug

SDJ und Vollzug

E
N
T
L
A
S
S
U
N
G

Zu beachtende Problemkonstellationen

Rechtliche Probleme
Datenschutz

Organisatorische Probleme
Keine abgestimmte regionale Zuständigkeiten zwischen Vollzug und SDJ
Große Entfernungen zum zuständigen Bewährungshelfer

Leistungsdefinition
Entwicklung eines gemeinsamen Aufgabenverständnisses und 
abgestimmte Standards an den Schnittstellen

Kooperation Vollzug –
Soziale Dienste Konzeption für Regelbetrieb

Rudolf Grosser
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